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Bebauungsplan 113

Gemeinde Oyten
"Gemeinbedarfsfläche westlich des Schulzentrums"

113
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- Entwurf -

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 BauGB und §§ 1 und 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Planzeichenerklärung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB §§ 22 und 23 BauNVO)

(gemäß Planzeichenverordnung v. 1990)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen 

Flächen für den Gemeinbedarf

und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen 

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Kartengrundlage:Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Otterndorf

Jahr 2025C

Baugrenze

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Oyten hat in seiner Sitzung am ................... die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 113 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ................... ortsüblich bekannt
gemacht worden.

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Oyten hat in seiner Sitzung am .................... dem geänderten Entwurf des
Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB
beschlossen. Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am .................... ortsüblich bekannt gemacht. Der
Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung hat vom .................... bis  .................... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich ausgelegen.

Der Rat der Gemeinde Oyten hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner
Sitzung am ................... als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ................... ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am ................... rechtsverbindlich geworden.

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen
des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes stimmt mit der Urschrift überein.

Institut für Stadt- und Raumplanung GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Bebauungsplan Nr.
Gemeinde Oyten

Es gilt das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt
durch das Gesetz vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist.

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

................................................

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), sowie des § 58 Niedersächsisches Kommunalverfass-
ungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Oyten diesen Bebauungsplan Nr. 113 "Gemeinbedarfsfläche westlich des
Schulzentrums", bestehend aus der Planzeichnung sowie den nebenstehenden textlichen Festsetzungen als Satzung
beschlossen.

Die Planungsgrundlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 04.03.2025). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der
Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die
Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Osterholz-Scharmbeck, den .....................

Textliche Festsetzungen
1. Fläche für den Gemeinbedarf
1.1 Die Fläche für den Gemeinbedarf dient der Zweckbestimmung "Sozialen Zwecken dienende Gebäude 

und Einrichtungen."
1.2 Im gesamten Geltungsbereich ist die Anlage von Stellplätzen und Stellplatzanlagen zulässig (§ 12 Abs. 1

BauNVO).

2. Maß der baulichen Nutzung
Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO wird die Höhe baulicher Anlagen auf 35,55 m über 
NHN festgesetzt. Geringfügige Überschreitungen durch untergeordnete Gebäudeteile (z. B. Schornsteine)
bis zu 2,0 sowie durch Anlagen zur Nutzung solarer Energie können als Ausnahme zugelassen werden (§
31 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 6 BauNVO).

100 m10 m

M 1:1.000

Nachrichtliche Hinweise
Allgemeiner Artenschutz
Gemäß den Bestimmungen des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes,
von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen
oder zu beseitigen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der
Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.
Besonderer Artenschutz
Gemäß den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.
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GRZ: 0,6
H. max.: 35,55 m NHN

Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

z.B.  0,6

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl / GRZ

H. max.: maximale Höhe baulicher Anlagen

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Oyten hat in seiner Sitzung am ................... dem Entwurf des Bebauungsplanes
und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der
öffentlichen Auslegung wurden am .................... ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Be-
gründung wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ........................ bis .................. auf der Internetseite der Gemeinde Oyten
www.oyten.de veröffentlicht. Zusätzlich lag der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung während der Dauer der
Veröffentlichungsfrist im Rathaus der Gemeinde Oyten öffentlich aus.
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